
 
 
 
 

Badeordnung 
 
 

Öffnungszeiten 

1. Das Schwimmbad ist bei günstiger Witterung täglich geöffnet: 
Montag bis Samstag 09.00 bis 20.00 Uhr 
Sonntag 09.00 bis 19.00 Uhr 

 
2. Das Schwimmbad bleibt geschlossen 
 a) bei ungünstiger Witterung und während der Reinigungsarbeiten; 
 b) am 1. August ab 18.00 Uhr. 
 
3. In der Vor- und Nachsaison können die Öffnungszeiten gekürzt werden. 
 
 

Eintritte und Badeschluss 

1. Vorschulpflichtige Kinder dürfen nur in Begleitung von beaufsichtigenden Perso-
nen das Schwimmbad besuchen. 

 
2. Unbegleitete Kinder unter 12 Jahren müssen das Bad spätestens um 18.00 Uhr 

verlassen. 
 
3. Der Badeschluss wird durch den Badmeister bekannt gegeben; der Aufforderung 

ist Folge zu leisten. 
 
 

Garderobe und Depotmöglichkeiten 

1. Wertsachen können an der Kasse deponiert werden. Für nicht deponierte Ge-
genstände oder Wertsachen wird keine Haftung übernommen, auch wenn diese in 
geschlossenen Kabinen oder Garderobekästen aufbewahrt werden. 

 
2. Fundgegenstände sind an der Kasse abzugeben. 
 
 

Allgemeine Weisungen 

1. Die Badegäste und Restaurantbesucher werden gebeten, die Weisungen des 
Personals zu befolgen und die Ordnung und Sicherheit nicht zu stören. 

 
2. Die Benützung sämtlicher Anlagen und Einrichtungen, insbesondere der 

Sprunganlagen, erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr. Es ist darauf zu 
achten, dass dabei keine Badenden gefährdet werden. 



 
3. Die Badegäste und Restaurantbesucher werden gebeten, den Abfall in den dafür 

vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 
 
 

Hygienische Vorschriften 

1. Alle Badenden müssen sich vor der Benützung der Bassins duschen. Die Ver-
wendung von Seife ist nur im Duschraum gestattet. 

 
2. Den Badegästen stehen moderne WC-Anlagen zur Verfügung. 
 
3. Personen mit ansteckenden Krankheiten und offenen Wunden dürfen sich nicht 

ins Wasser begeben. 
 
 

Verbote 

1. Die Anlagen müssen so verlassen werden, wie sie angetreten worden sind. 
 
2. Es ist untersagt, Personen ins Bassin zu stossen; Unfallgefahr! 
 
3. Kleinkinder sind Nichtschwimmer und dürfen sich nicht um das Schwimmbassin 

aufhalten; Unfallgefahr! 
 
4. Fahrzeuge (Kinderwagen ausgenommen) sowie Hunde und andere Haustiere 

dürfen nicht ins Schwimmbad mitgenommen werden. 
 
5. Die Benützung von Radios oder anderen Musikapparaten ist im Schwimmbad-

areal untersagt. 
 
6. Fussball darf nur auf dem Fussballplatz gespielt werden. 
 
 

Beschwerden und Bussen 

1. Zuwiderhandlungen gegen die Badeordnung werden durch Verwarnung, Wegwei-
sung, Besuchsverbot oder mit strafrechtlicher Verfolgung geahndet. Für Beschädi-
gungen oder Verunreinigungen haften die Fehlbaren, bei Minderjährigen die Inha-
ber der elterlichen Gewalt. 

 
2. Beschwerden gegen das Personal können innert 10 Tagen schriftlich an die Be-

triebskommission gerichtet werden. 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt im Schwimmbad Degersheim. 
 
 
  BETRIEBSKOMMISSION 
  SCHWIMM- UND SPORTANLAGE  
Degersheim, Mai 2007 DEGERSHEIM 


